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ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN DER RÉVISEURS D’ENTREPRISES


IRE empfiehlt den Réviseur d’entreprises die Nutzung allgemeiner Auftragsbedingungen. 

1.
Anwendungsbereich der allgemeinen Auftragsbedingungen
Die vorliegenden allgemeinen Auftragsbedingungen sind sowohl auf gesetzlich vorgeschriebene als auch auf vertraglich vereinbarte Prüfungsaufträge des Réviseur d’Entreprises anzuwenden.
Der Begriff „Réviseur d’Entreprises“ bezeichnet entweder den „Réviseur d’Entreprises“ oder den „Réviseur d’Entreprises agréé“ in Abhängigkeit von der Art des Auftrags, für den die vorliegenden allgemeinen Auftragsbedingungen gelten.
2.
Umfang und Ausführung des Auftrags
Ohne anders lautende schriftliche Vereinbarung ist der Réviseur d'Entreprises nicht verpflichtet sich zu vergewissern oder sicherzustellen:
(i) dass sein Auftrag in Übereinstimmung mit ausländischem Recht ausgeführt wurde oder sein Bericht diesem entspricht, oder
(ii) dass während des Zeitraums, auf den der Auftrag sich erstreckt, vom Mandanten sämtliche  besonderen gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen, insbesondere auf den Gebieten des Gesellschafts-, des Steuer-, des Sozial-, des Arbeits-, des Bank-, des Versicherungs- und des Umweltrechts und im Bereich der Wettbewerbsregelungen beachtet worden sind, es sei denn, dass der Auftrag entsprechend dem luxemburgischen Recht eine Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschriften umfasste, oder 
(iii) dass während des Zeitraums, auf den der Auftrag sich erstreckt, der Mandant in seinem eigenen Interesse den Nutzen von Investitionszulagen, Subventionen oder andere Zulagen oder sonstige geldwerten Vorteile in Anspruch genommen hat, oder 
(iv) dass kein Betrug oder andere Schädigung des Vermögens des Mandanten zu dessen Nachteil durch das Management, Angestellte oder Kunden des Mandanten begangen wurden. 
Der Réviseur d'Entreprises ist nach Beendigung des Auftrages nicht verpflichtet, den Mandanten auf mögliche Änderungen der Gesetze oder Verordnungen, die während der Auftragsdurchführung in Kraft getreten sind, noch auf sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. 
3.
Aufklärungs- und Mitwirkungspflichten des Mandanten gegenüber dem Réviseur d'Entreprises 
Für den Fall, dass der Mandant seinen Aufklärungs- und Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, ist der Réviseur d'Entreprises berechtigt, seinen Auftrag ohne Vorankündigung abzubrechen und mit sofortiger Wirkung den mit dem Mandanten geschlossenen Vertrag zu kündigen. In diesem Fall ergeben sich die Rechte des Réviseur d'Entreprises aus den Bestimmungen des Artikels 7 der vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen, unbeschadet der Ansprüche des Réviseur d'Entreprises auf Erstattung der zusätzlichen Ausgaben, die ihm auf Grund der verspäteten oder fehlenden Mitwirkung des Mandanten entstanden sind, und unbeschadet des vollständigen Ersatzes des dem Réviseur d'Entreprises hieraus entstandenen Schadens. 
4.
Weitergabe der Berichte des Réviseur d'Entreprises und Schutz des geistigen Eigentums des Réviseur d'Entreprises 
Die Berichte des Réviseur d'Entreprises dürfen grundsätzlich ohne dessen schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden, soweit nicht der Auftrag die Weitergabe dieser Dokumente an bestimmte Dritte beinhaltet.
Die Benutzung eines Berichtes durch den Mandanten zu Werbezwecken ist unzulässig und stellt einen Grund zur fristlosen Kündigung der vertraglichen Beziehungen zwischen dem Réviseur d'Entreprises und dem Mandanten dar.


Der Mandant verpflichtet sich, die Bestandteile des geistigen Eigentums des Réviseur d'Entreprises, die vorher miteinander besprochen wurden, nur für seine eigenen Zwecke zu verwenden.
5.
Widerruf des Berichts  des Réviseur d'Entreprises 

Die Berichte des Réviseur d'Entreprises und damit im Zusammenhang stehende Dokumente dürfen ohne schriftliches Einverständnis des Prüfers nicht vom Mandanten abgeändert oder gekürzt werden, selbst wenn diese Dokumente nicht veröffentlicht werden sollen. 
Wenn der Réviseur d'Entreprises einen eingeschränkten Bericht erteilt hat oder wenn er die Erteilung eines Berichtes versagt hat, darf der Mandant auf die durchgeführte Prüfung des Réviseur d'Entreprises, ohne dessen schriftliche Genehmigung, weder im Geschäftsbericht noch in irgendeinem anderen für Dritte bestimmten Dokument hinweisen.
Der Réviseur d'Entreprises kann jederzeit, auch gegenüber Dritten, den erteilten Bericht widerrufen, wenn zum Zeitpunkt der Prüfung unbekannt gewesene Tatsachen oder Umstände ihn hierzu veranlassen. Dieses Widerrufsrecht besteht auch immer dann, wenn der Réviseur d'Entreprises den Eindruck hat, dass seine Berichte Unrichtigkeiten, Auslassungen oder Ungenauigkeiten enthalten, die deren Inhalte in Frage stellen können. 
Auf jeden Fall aber darf vom Widerrufsrecht nur nach Rücksprache mit dem Mandanten Gebrauch gemacht werden. Im Falle des Widerrufs eines Berichts, darf dieser auf keinen Fall vom Mandanten weiterverwendet werden. Hat der Mandant den Bericht bereits Dritten gegenüber verwendet, so muss er die betreffenden Dritten unverzüglich über den Widerruf und dessen Gründe unterrichten.
6.
Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen 
Der Réviseur d'Entreprises bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm vom Mandanten übergebenen oder von ihm selbst angefertigten Unterlagen zehn Jahre auf.
Nach Beendigung eines Auftrages hat der Réviseur d'Entreprises auf Verlangen des Mandanten diesem alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von diesem erhalten hat, außer denjenigen, die der Mandant bereits in Urschrift oder in Abschrift besitzt. Der Réviseur d'Entreprises kann von allen Unterlagen, die er dem Mandanten zurückgibt, Abschriften anfertigen und zurückbehalten. Die Arbeitspapiere des Réviseur d'Entreprises, die sein ausschließliches Eigentum sind, sind von dieser Verpflichtung nicht betroffen. 
7.
Kündigung 
Außer im Fall anders lautender Vertragsbestimmungen oder zwingender gesetzlicher Bestimmungen, unterliegt die Kündigung eines zwischen dem Réviseur d'Entreprises und dem Mandanten geschlossenen Vertrages während der Auftragsdurchführung den folgenden Vereinbarungen: 

i) Erfolgt die Kündigung durch den Mandanten ohne Vorliegen eines erkennbaren schwerwiegenden Grundes, behält der Réviseur d'Entreprises das Recht auf Zahlung der vollen vereinbarten Vergütung, nach Abzug der infolge der Kündigung tatsächlich nicht anfallenden Kosten.
ii) Erfolgt die Kündigung durch den Mandanten aus schwerwiegendem, vom Réviseur d'Entreprises verschuldetem Grund, hat dieser Anspruch auf den Teil seiner Vergütung, der den bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entspricht. Hiervon unbeschadet hat der Mandant das Recht, vom Réviseur d'Entreprises Schadenersatz nach den Bestimmungen und Grenzen des Artikels 8 der vorliegenden Auftragsbedingungen zu verlangen. 


iii) Erfolgt die Kündigung durch den Réviseur d'Entreprises, ohne dass ein schwerwiegender Grund vorliegt, hat dieser Anspruch auf den Teil seiner Vergütung, der den bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entspricht. Hiervon unbeschadet hat der Mandant das Recht, vom Réviseur d'Entreprises Schadenersatz nach den Bestimmungen und Grenzen des Artikels 8 der vorliegenden Auftragsbedingungen zu verlangen. Ein derartiger Schadenersatz kann in jedem Fall nur dann verlangt werden, wenn die Kündigung unangemessen ist und nicht zeitgerecht erfolgt. 
iv) Erfolgt die Kündigung durch den Réviseur d'Entreprises aus schwerwiegendem, vom Mandanten verschuldetem Grund, behält der Réviseur d'Entreprises den Anspruch auf die gesamte vereinbarte Vergütung, unbeschadet des Rechts des Réviseur d'Entreprises vom Mandanten vollständigen Ersatz des erlittenen Schadens zu verlangen. 

8.
Haftung des Réviseur d'Entreprises 
Der Réviseur d'Entreprises übernimmt bei allen Mandaten eine Dienstleistungspflicht und keine werkvertragliche Leistungspflicht.
Die zivilrechtliche Haftung des Réviseur d'Entreprises gegenüber dem Mandanten ist beschränkt auf die fehlerhafte Durchführung seines Auftrages, unter der Bedingung, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Fehler und dem erlittenen Schaden nachgewiesen wird. 
Der Höchstbetrag des Schadenersatzes, den der Réviseur d'Entreprises dem Mandanten als Entschädigung für alle schädlichen Folgen, die dem Mandanten aus einem bestimmten Auftrag entstanden sind, zu leisten gehalten sein kann, ist auf das Zehnfache des für die Durchführung des betreffenden Auftrages vorgesehenen Honorars beschränkt, es sei denn, dass der Schaden für den Mandanten die unmittelbare und direkte Folge eines vorsätzlichen oder schwerwiegenden Verstoßes des Réviseur d'Entreprises ist.
Stellt sich heraus, dass der vom Mandanten erlittene und nachgewiesene Schaden im Rahmen mehrerer aufeinander folgender gleichartiger Aufträge auf dem gleichen fachlichen Fehler des Réviseur d'Entreprises beruht, ist die zivilrechtliche Haftung des Réviseur d’Entreprises gegenüber dem Mandanten für den ganzen Schaden auf denselben Höchstbetrag begrenzt (berechnet unter Berücksichtigung des Durchschnitts der Honorare, die für jeden einzelnen Auftrag angefallen sind), selbst wenn die Summe der dem Mandanten durch die gleichartigen aufeinander folgenden Aufträgen entstandenen Schäden den Betrag übersteigt. 
Wenn ein Auftrag unter Mitwirkung von Angestellten oder sonstigen Mitarbeitern des Réviseur d'Entreprises durchgeführt wird oder wenn der Réviseur d'Entreprises Dritte in die Ausführung seines Auftrages mit einbezogen hat, erstreckt sich die oben genannte Haftung des Réviseur d'Entreprises nicht nur auf dessen Handlungen, sondern auch auf diejenigen seiner Angestellten, sonstigen Mitarbeiter und anderer Dritter, die der Réviseur d'Entreprises in die Ausführung des Auftrages mit einbezogen hat. 

Wenn der Mandant die Bestellung dieser Personen selbst vorgenommen hat und mit ihnen abweichende Verträge geschlossen hat, ist die Haftung des Réviseur d'Entreprises für Handlungen dieser Personen ausgeschlossen. 
Der Mandant hält den Réviseur d'Entreprises von Klagen und rechtsgültig festgestellten Ansprüchen Dritter bezüglich Zinsen und Kosten (einschließlich aller Rechtskosten) schadlos, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Réviseur d'Entreprises nachgewiesen wurde.


Unabhängig von der Art des dem Réviseur d'Entreprises übertragenen Auftrages verjähren die vertraglichen und deliktischen Schadenersatzansprüche innerhalb von fünf Jahren, gemäß Artikel 10 zweiter Absatz des Gesetzes vom 18. Dezember 2009 über die Prüfungstätigkeit sowie seiner Durchführungsbestimmungen,  gerechnet vom Datum des zu dem betreffenden Auftrag erstellten Berichts. 
9.
Elektronischer Datenverkehr
(i) Risiken des elektronischen Datenverkehrs. Im Rahmen des Auftrags können  Réviseur d'Entreprises und Mandant auf elektronischem Weg kommunizieren.
Allerdings gibt es keine Garantie, dass die elektronische Datenübertragung insgesamt sicher ist, z.B. im Hinblick auf Viren und sonstige Fehler, und somit können Daten abgefangen und vernichtet werden, oder sie treffen verspätet bzw. unvollständig ein oder gehen komplett verloren, oder aber ihre Nutzung ist  nicht mehr möglich. Réviseur d'Entreprises und Mandant erkennen an, dass die Systeme und Abläufe nicht garantieren können, dass die Übertragungen nicht von den beschriebenen Risiken betroffen sind.   
(ii) Haftung. Réviseur d'Entreprises und Mandant bestätigen, dass sie diese Risiken akzeptieren und die Nutzung der elektronischen Datenübertragung genehmigen und erklären sich einverstanden, die allgemein zur Verfügung stehenden und geeigneten Mittel zu benutzen, um allgemein bekannte Viren bereits vor Versenden von Informationen ausfindig zu machen. Beide Parteien sind für den Schutz ihrer eigenen Systeme und ihrer Interessen bezüglich elektronischer Kommunikation verantwortlich. Keine der beiden Parteien darf die jeweils andere wegen jedweder Schäden, Fehler, Verluste und Mängel folgend aus oder im Zusammenhang mit dem elektronischen Datenaustausch zwischen dem Réviseur d'Entreprises und dem Mandanten in Haftung nehmen, gleich ob auf vertraglicher, deliktischer (einschließlich Fahrlässigkeit) oder irgendeiner anderen Basis,.
10.
Datenschutz
Der Réviseur d'Entreprises verwendet die persönlichen Angaben des Mandanten im Sinne des geänderten Gesetzes vom 2. August 2002 über das Persönlichkeitsrecht in Bezug auf Benutzung von persönlichen Angaben, um seinen Auftrag zu erfüllen. Diese Daten werden entsprechend der in Artikel 6 definierten Dauer aufbewahrt.
Hiermit stimmt der Mandant der Verarbeitung der ihn betreffenden und persönlichen Angaben ausdrücklich und ohne Einschränkung zu, d.h. dem Sammeln, Erfassen, Aufbewahren und Transferieren in allen Formen und Fassungen. Der Mandant kann jederzeit sein Recht auf Einsicht der Angaben verlangen, um insbesondere Veränderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen der persönlichen Angaben beim Réviseur d'Entreprises gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen.
11.
Anzuwendendes Recht und zuständige Gerichtsbarkeit 
Die vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen unterliegen luxemburgischem Recht. Für sämtliche Streitigkeiten, die zwischen dem Réviseur d'Entreprises und dem Mandanten in Bezug auf die Ausführung eines unter die vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen fallenden Auftrages und/oder die Auslegung des Vertrages zwischen den Parteien entstehen, ist das Gericht am Sitz des Réviseur d'Entreprises zuständig.


Der Réviseur d'Entreprises behält sich jedoch das Recht vor, rechtliche Schritte gegen den Mandaten an dessen Geschäftssitz oder Wohnsitz oder bei jedem anderen zuständigen Gericht einzuleiten. 


12.
Annahme der vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen 
Der Mandant erklärt, von den oben genannten Allgemeinen Auftragsbedingungen Kenntnis genommen zu haben und sie ausdrücklich und uneingeschränkt in ihrem gesamten Inhalt zu akzeptieren. 
Ort und Datum:






Unterschriften:
_________________________
________________________
Réviseur d’Entreprises
Mandant
N.B. Diese allgemeinen Auftragsbedingungen sind eine Übersetzung der französischen Originalversion. In allen Belangen der Interpretation ist die französische Originalversion maßgeblich.
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